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KURZE BEGRÜNDUNG

HINTERGRUND

Im Rahmen der neuen Finanziellen Vorausschau sieht das strategische Konzept der 
Kommission vor, die Umweltpolitik rationeller zu gestalten, indem sie sie zu einem integralen 
Bestandteil anderer vorrangiger Politikbereiche macht; der größte Teil der Ausgaben für die 
Umwelt wird unter die neue Rubrik 1 „Nachhaltiges Wachstum“ fallen. Einige 
Umweltausgaben werden auch in die GAP-Ausgaben einbezogen, insbesondere Ausgaben für 
den Bereich der ländlichen Entwicklung, der zur neuen Rubrik 2 „Bewahrung und 
Bewirtschaftung natürlicher Ressourcen“ gehört. Schließlich wird auch unter der Rubrik 2 ein 
separates Instrument eingeführt, um Aktionen mit rein ökologischem Charakter zu 
unterstützen. Dieses Instrument ist LIFE+, und es umfasst den größten Teil der 
Umweltausgaben in dieser Rubrik (der Rest ist der Betrag, der für die Europäische 
Umweltagentur ausgegeben wird). Hierbei ist festzuhalten, dass alle Umweltausgaben 
außerhalb der Europäischen Union in die neue Rubrik 4 „Europa als globaler Partner“ 
aufgenommen werden.

VORSCHLAG DER KOMMISSION

Ziel von LIFE+ ist es, die Verwaltung der bestehenden mehrjährigen Programme zu 
vereinfachen, indem sie zu einem einzigen Instrument zusammengefasst werden. Generell soll 
damit zur Entwicklung, Umsetzung, Überwachung, Bewertung und Vermittlung der 
gemeinschaftlichen Umweltpolitik und -gesetzgebung im Hinblick auf die Förderung der 
nachhaltigen Entwicklung in der EU beigetragen werden. 
LIFE+ wird in zwei Komponenten aufgeteilt: LIFE+-Umsetzung und gute Verwaltungspraxis 
sowie LIFE+-Information und -Kommunikation.
Der von der Kommission vorgeschlagene Finanzrahmen für den Zeitraum vom 1. Januar 2007 
bis zum 31. Dezember 2013 beläuft sich auf insgesamt 2.190 Mio. Euro. Die vorgeschlagene 
Aufschlüsselung von Verpflichtungen/Zahlungen (die genauen Beträge müssen natürlich 
alljährlich während des Haushaltsverfahrens beschlossen werden) stellt sich folgendermaßen 
dar:

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
> Insg.

Verpflichtungen 231 252 275 294 314 336 359 2061

Zahlungen 90 220 240 250 270 296 320 375 2061

Zwischen den beiden Komponenten von LIFE+ ergibt sich eine indikative Aufteilung der 
Ausgaben von etwa 75-80% bzw. 20-25%. 

BEMERKUNGEN

Der Kommissionsvorschlag für LIFE+ ist insofern zu begrüßen, als man dadurch ein einziges 
Instrument für die Finanzierung von Umweltmaßnahmen erhält und so die Sichtbarkeit dieser 
Aktionen erhöht und ihre Verwaltung vereinfacht, was zu einer Verringerung von Bürokratie 
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und einem größeren Maß an Kohärenz bei den Verfahren führt.

Die mehrjährige globale Maßnahmenplanung mit detaillierten jährlichen Programmen ist 
ebenfalls ein positiver Aspekt dieses Vorschlags, der eine größere Wirksamkeit der 
Maßnahmen gewährleisten dürfte, da eine langfristige Planung mit einer gewissen Flexibilität, 
die gegebenenfalls eine Anpassung der Maßnahmen ermöglicht, verbunden ist.

Dennoch gibt der Kommissionsvorschlag in verschiedenen Punkten Anlass zur Besorgnis, 
weshalb man nach Ansicht Ihres Verfassers folgendermaßen vorgehen sollte:

Zunächst einmal sollte darauf hingewiesen werden, dass der in Artikel 9 erwähnte Betrag für 
den Finanzrahmen im jetzigen Stadium, da noch kein Beschluss über die Finanzielle 
Vorausschau gefasst wurde, nur als Richtwert angesehen werden kann. Es wird daher ein 
Änderungsantrag zu Artikel 9 vorgeschlagen, wonach die Beträge gestrichen werden 
sollen.

Ferner gibt es einen definitiven Mangel an detaillierteren Informationen über die tatsächliche 
Verwendung der Mittel. Der Vorschlag enthält nur die globalen Zahlen mit einer indikativen 
Aufschlüsselung zwischen den beiden Komponenten von LIFE. Die Kommission hat selbst 
eingeräumt, dass sie keine genaue Voraussage über die Zahl der für jedes Jahr geplanten 
Vorhaben oder die durchschnittlichen Kosten jeder Maßnahme treffen kann. Dies wirft die 
Frage auf, als wie verlässlich die Schätzungen daher anzusehen sind.
Die indikative Grundlage, auf der die Prognose für die vorläufige Aufschlüsselung zwischen 
den beiden Komponenten von LIFE+ vorgenommen wurde, ist unklar, und die Schwierigkeit, 
die beiden Komponenten eindeutig voneinander abzugrenzen, wird auch dadurch verdeutlicht, 
dass die vorläufige Aufschlüsselung der für den Bereich LIFE+-Umsetzung und gute 
Verwaltungspraxis für 2007 vorgesehenen 80% auch 60% für (den Aufbau von Kapazitäten 
und) Information beinhalten. Unter diesen Umständen ist der Nutzen von Anhang 2 äußerst 
fraglich, und der Verfasser dieser Stellungnahme schlägt vor, den Anhang zu streichen.

Während die Gesamtstrategie der Kommission mit dem Ziel, die Umweltpolitik rationeller zu 
gestalten, indem sie sie zu einem integralen Bestandteil anderer Schlüsselstrategien macht, 
absolut zu begrüßen ist, muss jedoch darauf geachtet werden, dass die Wettbewerbspolitik 
nicht in Konkurrenz zu anderen vorrangigen Politikbereichen steht. Insbesondere vertritt der 
Verfasser die Auffassung, dass der Anteil der Finanzmittel für Natura 2000, der aus LIFE+ 
kommen sollte, im Wortlaut der Verordnung deutlicher zum Ausdruck gebracht werden sollte. 
Hierzu wird ein Änderungsantrag zu Anhang 1 „Themenbereiche und Maßnahmen“ 
vorgeschlagen.

Was die konkrete Verwaltung von LIFE+ anbelangt, so schlägt die Kommission den 
Mitgliedstaaten ein hohes Maß an Dezentralisierung vor. Dies ist natürlich aus mehreren 
Gründen zu begrüßen, und zumindest die Umsetzung der Maßnahmen dürfte damit 
beschleunigt werden; allerdings ist fraglich, ob es nicht der Effizienz der EU-Umweltpolitik 
abträglich sein wird, wenn die Mitgliedstaaten zuviel Freiheit haben, über die Arten der zu 
verwaltenden Vorhaben zu entscheiden. Bestenfalls birgt ein so hohes Maß an 
Dezentralisierung das Risiko in sich, die Gewähr für einen EU-Mehrwert zu gefährden, im 
schlechtesten Fall führt dies dazu, dass nationale Interessen europäische Interessen 
überlagern. Es ist daher von wesentlicher Bedeutung, dass in der strategischen Planung der 
Kommission ausdrücklich die Notwendigkeit berücksichtigt wird, einen EU-Mehrwert zu 
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gewährleisten. Bei der Bewertung des Programms muss die Einhaltung der Verpflichtung, 
einen EU-Mehrwert zu gewährleisten, ein bestimmendes Kriterium sein. Ein entsprechender 
Änderungsantrag wird zu Artikel 4 vorgeschlagen.

Darüber hinaus ist es von wesentlicher Bedeutung, dass die Bewertung häufig und gründlich 
genug durchgeführt wird, um wirksam sein und eine Änderung der Politik gewährleisten zu 
können, wenn sich diese als notwendig erweist. Eine Überprüfung zur Hälfte und zum 
Abschluss der Laufzeit kann nicht wirklich wirksam sein, weshalb ein Änderungsantrag zu 
Artikel 13 vorgeschlagen wird, in dem festgelegt wird, dass eine Bewertung zweimal 
jährlich vorgenommen werden soll.

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Haushaltsausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für Umweltfragen, 
Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit, folgende Änderungsanträge in seinen Bericht zu 
übernehmen:

Vorschlag der Kommission1 Abänderungen des Parlaments

Änderungsantrag 1
Artikel 4 Absatz 1

1. Die Mittel werden zur Unterstützung der 
von der Kommission erstellten mehrjährigen 
strategischen Programme bereitgestellt. In 
diesen Programmen werden die wichtigsten 
Ziele, prioritäre Maßnahmenbereiche, 
Maßnahmentypen und die Ergebnisse 
beschrieben, die im Hinblick auf die unter 
Artikel 1 beschriebenen Ziele von der 
Gemeinschaftsfinanzierung erwartet werden; 
soweit möglich werden Kosten veranschlagt. 

1. Die Mittel werden zur Unterstützung der 
von der Kommission erstellten mehrjährigen 
strategischen Programme bereitgestellt. In 
diesen Programmen werden, unter 
besonderer Betonung der Notwendigkeit, 
einen Mehrwert zu gewährleisten, die 
wichtigsten Ziele, prioritäre 
Maßnahmenbereiche, Maßnahmentypen und 
die Ergebnisse beschrieben, die im Hinblick 
auf die unter Artikel 1 beschriebenen Ziele 
von der Gemeinschaftsfinanzierung erwartet 
werden; soweit möglich werden Kosten 
veranschlagt. 

Begründung

Die Umweltpolitik ist ein Bereich, in dem das Potenzial für Mehrwert, wenn die Maßnahmen 
auf EU-Ebene durchgeführt werden, nicht zu leugnen ist; je größer das Maß an 
Dezentralisierung/Lokalisierung jedoch ist, desto höher ist auch die Gefahr, dass EU-Mittel 
dazu verwendet werden, auf lokaler Ebene gewährte Finanzhilfen zu ersetzen, anstatt sie zu 
ergänzen. Um sicherzustellen, dass der Einsatz der EU-Gelder im Umweltbereich auch 

  
1 ABl. C … vom ..., S. ….
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wirklich einen entsprechenden Gegenwert erbringt, müssen die strategischen Programme der 
Kommission eindeutig die Notwendigkeit betonen, einen Mehrwert zu gewährleisten, und dies 
muss auch ein Bewertungskriterium sein.

Änderungsantrag 2
Artikel 9 Absatz 1 Unterabsatz 2

Der Finanzrahmen für die Durchführung 
dieses Instruments wird für den Zeitraum 
vom 1. Januar 2007 bis zum 31. Dezember 
2013 (sieben Jahre) auf 2.190 Mio. € 
festgesetzt.

Der Finanzrahmen für die Durchführung 
dieses Instruments wird für den Zeitraum 
vom 1. Januar 2007 bis zum 31. Dezember 
2013 (sieben Jahre) auf XXX Mio. € 
festgesetzt.

Begründung

Der Referenzbetrag für den Finanzrahmen kann erst dann festgesetzt werden, wenn ein 
Beschluss über die Finanzielle Vorausschau für den Zeitraum 2007-2013 gefasst worden ist. 
Sobald ein Beschluss gefasst wurde, legt die Kommission einen Legislativvorschlag vor, um 
den Referenzbetrag unter Berücksichtigung der entsprechenden Obergrenze des betreffenden 
Finanzrahmens festzusetzen.

Änderungsantrag 3
Artikel 13

Die Mehrjahresprogramme werden 
regelmäßig überwacht, um über die 
Durchführung der im Rahmen der beiden 
Komponenten durchgeführten Maßnahmen 
auf dem Laufenden zu bleiben.

Die Mehrjahresprogramme werden 
regelmäßig überwacht, um über die 
Durchführung der im Rahmen der beiden 
Komponenten durchgeführten Maßnahmen 
auf dem Laufenden zu bleiben und ihre 
Auswirkungen zu bewerten.

LIFE+ wird nach Hälfte seiner Laufzeit 
einer Zwischenbewertung und 
abschließend einer endgültigen Bewertung
unterzogen, um festzustellen, welcher 
Beitrag zur Entwicklung der 
gemeinschaftlichen Umweltpolitik geleistet 
wurde und wie die Mittel eingesetzt wurden.

LIFE+ wird zweimal jährlich einer 
Bewertung unterzogen, um festzustellen, 
welcher Beitrag zur Entwicklung der 
gemeinschaftlichen Umweltpolitik geleistet 
wurde und wie die Mittel eingesetzt wurden.

Die abschließende Bewertung wird 
spätestens ein Jahr vor Programmende 
durchgeführt und dem EP und dem Rat 
unterbreitet.

Die abschließende Bewertung wird 
spätestens ein Jahr vor Programmende 
durchgeführt und dem EP und dem Rat 
unterbreitet.



PA\557298DE.doc 7/9 PE 355.402v01-00

DE

Begründung

Es muss zwar anerkannt werden, dass es zu einem frühen Zeitpunkt während der Laufzeit von 
Mehrjahresprogrammen schwierig ist, Bewertungen vorzunehmen, jedoch ist eine 
Beschränkung der Bewertung auf den Zeitpunkt nach der Hälfte der Laufzeit und zum 
Abschluss nicht ausreichend, um eine rechtzeitige Korrektur einer unzweckmäßigen oder 
nicht optimalen Verwendung von Mitteln zu ermöglichen. Im Interesse einer wirtschaftlichen 
Haushaltsführung und gemäß den in der Haushaltsordnung vorgesehenen 
Bewertungsverpflichtungen sollte die Haushaltsbehörde darauf drängen, dass zweimal 
jährlich ein Bericht vorgelegt wird, der nicht nur eine Bewertung der Durchführung der 
Tätigkeiten, sondern auch ihrer Auswirkungen enthalten sollte.

Änderungsantrag 4
Anhang 1

1. Themen 1. Themen

Angesichts der in Artikel 1 festgelegten 
Ziele könnten unter anderem Maßnahmen 
zur Unterstützung der Prioritäten des 6. UAP 
finanziert werden, d.h.:

Angesichts der in Artikel 1 festgelegten 
Ziele könnten unter anderem Maßnahmen 
zur Unterstützung der Prioritäten des 6. UAP 
finanziert werden, d.h.:

– Klimaänderungen: Europäisches 
Programm für den Klimawandel (und 
etwaige Folgeprogramme)

– Klimaänderungen: Europäisches 
Programm für den Klimawandel (und 
etwaige Folgeprogramme)

– Natur und biologische Vielfalt: 
Unterstützung des Netzes NATURA 2000 
(komplementär zu anderen politischen 
Instrumenten für ländliche Entwicklung 
und zur Förderung des Zusammenhalts, 
jedoch ohne Überschneidungen), z.B. 
innovative Planungs- und 
Bewirtschaftungskonzepte,
Kostenmanagementkonzepte für bestimmte 
- auch neue – Standorte sowie jene, die 
weder durch die Strukturfonds noch durch 
den Fonds für die ländliche Entwicklung 
erfasst sind, Umkehrung des Negativtrends 
bei der biologischen Vielfalt bis 2010 und 
Überwachung von Wäldern und 
ökologischen Wechselwirkungen in der 
Gemeinschaft sowie Maßnahmen zur 
Waldbrandprävention.

– Natur und biologische Vielfalt: innovative 
Planungskonzepte, einschließlich direkter 
Maßnahmen zur Erhaltung der Natur und 
Planung der Bewirtschaftung des Netzes 
Natura 2000; Umkehrung des Negativtrends 
bei der biologischen Vielfalt bis 2010 und 
Überwachung von Wäldern und 
ökologischen Wechselwirkungen in der 
Gemeinschaft sowie Maßnahmen zur 
Waldbrandprävention, wenn im Rahmen 
anderer Finanzinstrumente der 
Gemeinschaft keine 
Finanzierungsmöglichkeiten zur 
Verfügung stehen.

– Umwelt und Gesundheit: u.a. Aktionsplan 
Umwelt und Gesundheit, Chemikalien, 
Wasserrahmenrichtlinie, saubere Luft für 
Europa (CAFÉ) und thematische Strategien 

– Umwelt und Gesundheit: u.a. Aktionsplan 
Umwelt und Gesundheit, Chemikalien, 
Wasserrahmenrichtlinie, saubere Luft für 
Europa (CAFÉ) und thematische Strategien 
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für Meeresumwelt, Boden, Stadtplanung und 
Pestizide

für Meeresumwelt, Boden, Stadtplanung und 
Pestizide

– nachhaltige Nutzung von Ressourcen: 
thematische Strategien für 
Ressourcenwirtschaft sowie 
Abfallvermeidung und -recycling, 
nachhaltige Produktions- und 
Verbrauchsstrategien

– nachhaltige Nutzung von Ressourcen: 
thematische Strategien für 
Ressourcenwirtschaft sowie 
Abfallvermeidung und -recycling, 
nachhaltige Produktions- und 
Verbrauchsstrategien

– strategische Konzepte für Entwicklung, 
Durchführung und Durchsetzung der Politik: 
u.a. Umweltverträglichkeitsprüfung und 
strategische Umweltprüfung

– strategische Konzepte für Entwicklung, 
Durchführung und Durchsetzung der Politik: 
u.a. Umweltverträglichkeitsprüfung und 
strategische Umweltprüfung

– nachträgliche Bewertung 
umweltpolitischer Maßnahmen der 
Gemeinschaft

– nachträgliche Bewertung 
umweltpolitischer Maßnahmen der 
Gemeinschaft

2. Aktionen 2. Aktionen

Folgende Arten von Maßnahmen können 
durch LIFE+ unterstützt werden:

Folgende Arten von Maßnahmen können 
durch LIFE+ unterstützt werden:

– Natura 2000 Erhaltung, Schaffung und 
Wiederherstellung von Lebensräumen
– Natura 2000 Lebensräume und 
besonderer Bewirtschaftungsplan

– Studien, Erhebungen, Entwicklung von 
Modellen und Szenarien

– Studien, Erhebungen, Entwicklung von 
Modellen und Szenarien

– Überwachung – Überwachung
– Unterstützung des Aufbaus von 
Kapazitäten

– Unterstützung des Aufbaus von 
Kapazitäten

– Ausbildung, Workshops und Sitzungen – Ausbildung, Workshops und Sitzungen

– Vernetzung – Vernetzung
– Plattformen für vorbildliche Praktiken – Plattformen für vorbildliche Praktiken

– Sensibilisierungskampagnen – Sensibilisierungskampagnen
– Informations- und 
Kommunikationsmaßnahmen

– Informations- und 
Kommunikationsmaßnahmen

– Demonstration politischer Konzepte und 
Instrumente.

– Demonstration politischer Konzepte und 
Instrumente.

Begründung

Es ist wichtig, dafür Sorge zu tragen, dass die direkten Bewirtschaftungskosten für die 
Standorte weiterhin für eine Mitfinanzierung im Rahmen von LIFE+ in Frage kommen. 
Darüber hinaus sollte in der Liste der für eine Finanzhilfe in Frage kommenden Maßnahmen 
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speziell auf Maßnahmen im Rahmen von Natura 2000 hingewiesen werden, um 
sicherzustellen, dass auch diejenigen Maßnahmen, die derzeit im Rahmen von Life Nature 
finanziert werden, für eine Finanzhilfe in Frage kommen.

Änderungsantrag 5
Anhang 2

ANHANG 2 entfällt
Indikative finanzielle Aufschlüsselung

(Prozentangaben)
Den beiden LIFE-Komponenten werden 
folgende Mittel zugewiesen:
LIFE+-Umsetzung und gute 
Verwaltungspraxis: 75-80%
LIFE+-Information und 
Kommunikation: 20-25%

Begründung

Die Grundlage, auf der die Vorausschätzung für diese indikative Aufschlüsselung erstellt 
wurde, ist nicht klar, und der Anteil der Finanzmittel, die für LIFE+ Information und 
Kommunikation vorgesehen sind, wurde nach Ansicht vieler überschätzt. Darüber hinaus ist 
der Nutzen dieser indikativen Aufschlüsselung nicht unmittelbar ersichtlich. Falls eine 
indikative Aufschlüsselung der Ausgaben als wichtig angesehen wird, sollten andere 
geeignetere Arten der Aufschlüsselung, z.B. nach vorrangigen Politikbereichen, erwogen 
werden.
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